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Bei Personengesellschaften erfolgen
haufig Auszahlungen freier Liquiditat,
obwohl die Gesellschaft weder laufende
Gewinne erzielt noch aber entsprechen-
de Rucklagen verfagt. Der Grund hierfar
liegt in nicht zahlungswirksamen Ergeb-
nisminderungen wie Sonderabschrei-
bungen und steuerfreie Racklagen. Dies
ist typisch fiar Immobiliengesellschaften
und geschlossene Fonds, bei denen hau-
fig die Liquiditat deutlich hoher ist als
die laufenden Ergebnisse.

Ist eine solche Liquiditatsausschit-
tung gesellschaftsrechtlich zulassig, ist
sie ein erfolgsneutraler Beteiligungsab-
gang. Erst wenn die Auszahlungen den
Buchwert der Beteiligung uberschreiten,
muss der Gesellschafter eine Verbind-
lichkeit passivieren (Postenbezeichnung
.Erhaltene Vorschusse auf kunftig entste-
hende Ertrige aus Personenhandelsge-
sellschafien“ oder im Anhang angeben).
Werden zu einem spateren Zeitpunkt den
Gesellschaftern Gewinnanteile zugewie-
sen, ohne dass entsprechende Liquidi-
tatszuflisse moglich waren (weil die
Liquiditat bereits geflossen ist), wird wie
folgt gebucht: per erhaltene Vorschisse
auf kunftig entstehende Ertrage aus Per-
sonenhandelsgesellschaften* an Beteili-
gungsertrige.

Gesellschaftsrechtlich  unzulassige
Liquiditatsausschittungen fuhren beim
Gesellschafter zur Bildung einer Ver-
bindlichkeit.

Zusammenfassung

Das IDW gibt der Bilanzierungspraxis
far viele Zweifelsfragen der Bilanzierung
an Personengesellschaftsbeteiligungen
wertvolle Leitlinien. die auch dort be-
folgt werden sollten, wo der Jahresab-
schluss des Gesellschalters nicht prua-
fungspflichtig ist. Ein Nachschlagewerk,
das samtliche Bilanzierungsprobleme
rund um Personengesellschaftsbeteili-
gungen lost, kann und will der Standard
allerdings nicht sein. Dass gerade bei der
Frage der Kompetenz fur Bilanzierungs-
entscheidungen in  Personengesell-
schafts-Holdingstrukturen noch diverse
far die Praxis aberaus bedeutende Fra-
gen ungeklart sind, zeigt das Urteil des
Bundesgerichishofs vom 15. Januar
2007 im _Fall Oto*’. [ ]

* Wenn die erhaltenen Vorschiisse aufgebraucht
sind, wird der Restbetrag als Zugang bei der
Beteiligung gebucht. Die ist aber nur bis zu den
historischen Anschaffungskosten zuldssig.

5 Az. Il ZR 245/05, Der Betrieb (DB) 2007 S. 564.

NACH ZAHLREICHEN BILANZSKANDALEN wie
bei Worldcom und Enron in den USA
und Parmalat in Europa sah man sich
veranlasst, Missstanden bei Emittenten
durch strengere Rechnungslegungs-
pflichten und mehr Transparenz ent-
gegenzutreten. Die Folge ist die Transpa-
renzrichtlinie 2004/109/EG, deren Rege-
lungen nun durch das am 20. Januar
2007 in Kraft getretene Transparenz-
richtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG) ins
deutsche Recht implementiert wurden.
Emittenten sind danach zur Abgabe von
Jahres- und Halbjahresfinanzberichten
sowie Zwischenmitteilungen verpflich-
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tet. Die gesetzlichen Vertreter des Emji-
tenten mussen nach bestem Wissen ver-
sichern, dass (Halb-)Jahresfinanzbericy
und Lagebericht ,ein den tatsichliches
Verhiltnissen entsprechendes Bild“ ver-
mitteln [§ 37v Abs. 2 Nr. 3 Wertpapier
handelsgesetz (WpHG)].

Von den neuen Regelungen sind pach
§ 2 Abs. 7 WpHG Inlandsemittenten be
troffen. Dies sind Emittenten, derep
Herkunftsstaat  die  Bundesrepublik
Deutschland ist (§ 2 Abs. 6 WpHG), mil
Ausnahme solcher, deren Wertpapiere
allein in einem anderen Mitgliedstaal
der Europaischen Union und des Eur-
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R vb
Erléiuterung der wesentlichen Ereignisse und Geschifte S::;::;r;:ﬁcht\;:’)‘
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Konzernrnutter als Inlands-

und Mutterunter- und Mutter- und Mutter-  emittent von Wertpapieren
nehmen (HGB)] untemehmen)  unternehmen) {Ausnahme § 325 HGB)
+ [verkiirzt, nur =+ (Zwischenlage- + {purfor Knnzemmutter als. inlands-
fiir Konzem (FRS)]. ~bericht, nur fur Konzemn) emittent von Aktien und
“'Konzem) : Schuldtiteln
- - - Konzemmutter als Inlands-
Erlduterung der wesentlichen Ereignisse und Geschifte mgt::;;:nv%kt‘:::
im Konzem des Emittenten und ihre Auswirkungen auf Quartalsberichten)

die Finanzlage sowie Beschreibung der Finanziage und

des Geschiftsergebnisses

Abb.: Vereinfachte Ubersicht der periodischen Rechnungslegungspflichten.

Der Eid wird von den gesetzlichen
Vertretern des Emittenten, also von allen
Vorstandsmitgliedern, geleistet. Es han-
delt sich um eine hochstpersonliche
Pflicht der Vorstandsmitglieder, sodass
sie sich nicht vertreten lassen konnen.
Auf Grund der Strafandrohung konnen
sie zudem bei Zweifeln an der Richtig-
keit nicht durch einen Vorstandsbe-
schluss zur Eidesleistung gezwungen
werden. Unklar ist derzeit, inwiefern
Versicherungen untergebener Mitarbei-
ter {,sub-certifications*/, mirror-certifi-
cates*) befreiende Wirkung entfalten.
Ein Verstof§ gegen die Pflicht kann mit
Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren geahndet werden (§ 331
Abs. 1 Nr. 3a HGB). Die blofle Nichtab-
gabe des Eides hingegen ist nur eine
Ordnungswidrigkeit (§ 39 Abs. 2 Nr. 19
WpHG). Die zivilrechtlichen Folgen ei-
nes falschen Eides sind derzeit noch un-
geklart. In der Literatur wird eine garan-
tieahnliche Einstandspflicht abgelehnt
und die Moglichkeit einer vorsatzlichen,
sittenwidrigen Schadigung nach § 826
Burgerliches Gesetzbuch (BGB) bejaht.
Ob § 331 Abs. 1 Nr. 3a HGB als Schutz-
gesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB zu
werten ist, ist noch nicht abschlieRend
geklart.

' Verordnung zur Konkretisierung von Anzeige-, Mit-
teilungs- und Verdffentlichungspflichten sowie der
Pflicht zur Fihrung von Insiderverzeichnissen nach
dem Wertpapierhandelsgesetz vom 13.12.2004,
Bundesgesetzblatt (BGBL.) | 2004, S. 3376, gedn-
dert durch Art. 2 des TUG vom 05.01.2007, BGBL. |
2007, S.10.

Transparenz

Die (Halb-)Jahresfinanzberichte sowie
die Zwischenmitteilungen mussen auf
einer Internet-Seite sowie in dem durch
das Gesetz itber elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregister so-
wie das Unternehmensregister (EHUG)
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die jeweils wichtigsten Printmedien S0~
wie Internet-Seiten fir den Finanz.
markt. Im Anschluss ist auch diese Mj.
teilung an das Unternehmensregister z;
ubermitteln.

Soweit der Jahresabschluss nach dep
handelsrechtlichen Offenlegungspflich-
ten veroffentlicht werden muss, erfolgt
dies durch die Einreichung beim elek.
tronischen Bundesanzeiger. Von dort wird
er dann ohne Zutun des Emittenten
an das Unternehmensregister weiterge-
leitet.

Fazit

Die erweiterte Transparenz am Kapital-
markt als Resultat der Transparenzricht.
linie und des TUG ist sehr erfreulich,
Pflichten der Regelpublizitit und Rech-
nungslegung, die bisher nur far Tetle
des organisierten Markts (,Prime Stan-
dard“) durch die jeweiligen Borsenorg.
nungen geregelt waren, werden nun ge-
setzlich vorgeschrieben hinsichdich der
Halbjahresfinanzberichte far alle [p.
landsemittenten von Aktien und Schuld.
titeln bzw. hinsichtlich der Zwischen-
mitteilung fur alle Inlandsemittenten
von Aktien — dies ist ausdricklich zy
begrifien. Durch die verstarkte Nutzung
elektronischer Medien sind die versf.
fentlichten Informationen kanftig far je-
dermann ohne groBeren Aufwand zy.
ganglich. Freilich geht mit der Erweite.

Bundesanzeiger.“

~Soweit der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen
Offenlegungspflichten verdffentlicht werden muss, :
erfolgt dies durch die Einreichung beim elektronischen

neu geschaffenen elektronischen Unter-
nehmensregister (www.unternchmens-
register.de) veroffentlicht werden. Die
genaue Adresse der Internet-Seite ist
ebenso wie bei der anlassbezogenen
Publizitat uber Medien zu verbreiten,
die eine EU/EWR-weite Verbreitung der
Information sicherstellen (§ 3a Abs. 1
Wertpapierhandelsanzeige- und Insider-
verzeichnisverordnung'). Dahinter ver-
birgt sich die Pflicht zur Nutzung eines
Bundels unterschiedlicher Medienarten.
Ausweislich der Regierungsbegrundung
zahlen hierzu ein elektronisch betriebe-
nes Informationsverbreitungssystem, ein
News-Provider, Nachrichtenagenturen,

rung der Publizitatspflichten ein ent
sprechender organisatorischer Mehrauf.
wand zu Lasten der Emittenten einher
Abzuwarten bleibt, ob der Bilanzeid
als ein aus dem US-amerikanischen
Recht abernommenes Konstrukt ledig-
lich eine populistische Mafnahme oder
einen Mehrwert far den Kapitalmark
darstellt. .
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Eine umfangreiche Datenbank findet
sich unter www.thomas-moellers.de/
materialien.




	Unter Eid: Umsetzung der Transparenzrichtlinie
	Thomas M. J. Möllers, Axel Lebherz
	Nutzungsbedingungen / Terms of use:
	licgercopyright  

	Seite 1 
	Seite 2 
	Seite 3 

